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Status Quo der EU-Digitalgesetzgebung

Ungeeignetheit der derzeitigen Regulierung

Notwendiger Paradigmenwechsel
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Thesen

1. Das Datenschutzrecht erreicht in seiner derzeitigen 

Ausgestaltung nicht sein Ziel der Gewährleistung 

informationeller Selbstbestimmung. Das 

Datenwirtschaftsrecht erreicht sein Ziel einer besseren 

Datennutzbarkeit für Wettbewerb und Innovation 

ebenfalls nicht.

2. Grund sind jeweils spezifische Marktversagen, denen zu 

wenig entgegengehalten wird.

3. Beide Ziele sind bis zu einem gewissen Grad 

miteinander vereinbar. Wir benötigen aber einen 

Paradigmenwechsel, um beide Schutzziele in Einklang 

miteinander zu gewährleisten.

3 Thesen zu Datenschutz und Datennutzung
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Status Quo
EU-Datenstrategie
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Status Quo
EU-Digitalgesetzgebung
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© Kai Zenner
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DSGVO verhindert nicht!
Mikroökonomische Produktionskurve
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© Wolfgang Kerber
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Wo drückt wirklich der Schuh?
Marktversagen
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Wir haben im Datenschutz- und Datenwirtschaftsrecht 

multiple Marktversagen, auf die inadäquat reagiert wird.

▪ Informationsasymmetrien

▪ Hohe Transaktionskosten

▪ Rationalitätsprobleme

▪ Wettbewerbsprobleme

▪ Netzwerkeffekte

▪ Positive + Negative Externalitäten
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Was sagt eigentlich die Bevölkerung?
1. BfDI-Datenbarometer
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Wie geht es besser?
EU-Digitalgesetzgebung de lege ferenda
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Datenschutzrecht:

Der Gesetzgeber darf sich nicht wegducken.

▪ Detailliertere Regeln für Einwilligung und AGB.

▪ Effektive Durchsetzungsmechanismen auf Plattformen.

▪ Klare Ge- und Verbote für bestimmte Verarbeitungen.

▪ Privilegierte Verarbeitungszwecke in Gesetz aufnehmen.

▪ Effektive Sanktionierung gesetzlich ermöglichen.
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Wie geht es besser?
EU-Digitalgesetzgebung de lege ferenda
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Datenwirtschaftsrecht:

In welche Richtung wollen wir gehen?

▪ Rechtssichere Datennutzung durch Datenschutzrecht.

▪ Sektorspezifische Bereitstellungspflichten wie im EHDS.

▪ Sektorunabhängige Rechtsgrundlagen für KI-Training 

müssen endlich gesetzlich verankert werden.

▪ Etablierung eines gesetzlichen Widerspruchsrechts.
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„People work very hard but
in the wrong direction.“

Jay W. Forrester – Pionier der Systemdynamik

„“
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Paradigmenwechsel
Notwendige Elemente
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▪ Anzeichen für einen Paradigmenwechsel (Kuhn):

 1. Anhäufung von Widersprüchen und 

Abweichungen von Erwartungen

 2. Krise und Vertrauensverlust

 3. Entstehung eines neuen Paradigmas

 4. Unvergleichbarkeit der Voraussetzungen

 5. Gestaltswechsel

 6. Sozialer Prozess

 7. Neudefinition der Realität

▪ Eine Systemkrise kann nur systemisch gelöst werden!
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Handlungsempfehlung
Datennutzung für KI in der Industrie
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Was folgt daraus für KI in der Industrie und welche Wege 

bestehen zur Datennutzung?

Wir brauchen:

▪ Klare Rechtsgrundlagen mit Widerspruchsvorschriften für 

privilegierte Datenverarbeitungen

▪ Klare Verbote von Datennutzungen, die wir nicht wollen

▪ Klare Voraussetzungen für echte Selbstbestimmung dort, 

wo wir an der Einwilligung festhalten wollen

Wir haben: Viele Anknüpfungspunkte, z. B. Art. 6 Abs. 4 

DSGVO, Art. 6 und Art. 9 DSGVO oder Art. 53 EHDS-VO
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Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Graurheindorfer Str. 153

53117 Bonn

Dr. Ruben Schneider

Ruben.Schneider@bfdi.bund.de
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